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ANLAGE 1 

 

 

Aufgabenstellung 

Neubau 2,5-zügige Grundschule mit Hort in Doppelnutzung 

 

 

Standort / Grundstück:  

 

Das zu überplanende Grundstück befindet sich hinter der Mehrzweckhalle, 

Parkstraße 12, 04509 Krostitz  

 

 
 

Das Grundstück hat eine Größe von circa 3.500 m² und beinhaltet die Flurstücke 

9/35 – 9/40 sowie das Flurstück 9/65 der Gemarkung Krostitz, Flur 6. 
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Es ist geplant, die verkehrliche Erschließung des Schulgrundstücks über die 

Flurstücke 7/3 sowie 63/7 der Gemarkung Krostitz, Flur 6, zu führen. 

 

Beschreibung Bauvorhaben:  

 

Es soll ein neues 2,5-zügiges Grundschul-/ sowie Hortgebäude in Doppelnutzung in 

konventioneller und massiver, alternativ in modularer Bauweise in 

Passivhausstandard errichtet werden. Das Gebäude ist mehrgeschossig und nicht 

unterkellert zu planen. 

 

Die neue Grundschule inklusive Hort in Doppelnutzung sowie großzügiger, heller 

Mensa, soll Platz für ca. 250 Schulkinder / 230 Hortkinder sowie 12 Lehrkräfte und 

12 Hortbetreuer bieten. 

 

Grundlage für die Planung ist ein von der Ausloberin erstelltes Raumprogramm, das 

für den Neubau ca. 2.500 m² NRF vorsieht. Die Flächen beinhalten Räume für den 

allgemeinen Unterricht sowie in Doppelnutzung für die Hortbetreuung, Räume für die 

ausschließliche Hortnutzung (Betreuerzimmer, kleinere Gruppenzimmer) vier 

Fachräume, Verwaltungs-, Lehrer- /Hortbetreuerflächen und sonstige 

Gemeinschaftsflächen sowie eine Mensa.  
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Allgemeine Anforderung an die Planungsleistung / stufenweise Vergabe 

Objektplanung Gebäude und Tragwerk, Bauphysik und Brandschutz, HLS 

sowie Freianlagen: 

 

Zur Vergabe der Hauptplanungsleistungen wurden folgende Fachlose gebildet:  

 

Los 1 – Objektplanung Gebäude gem. §33 ff HOAI und Tragwerksplanung gem. 

§49 ff HOAI sowie Bauphysik gem. Anl. 1.2 HOAI und Brandschutz gem. AHO 

(Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die 

Honorarordnung e.V.), Schriftenheft 17. 

 

Los 2 – Planung der technischen Ausrüstung der Anlagengruppen 1-5 gem. §53 

ff HOAI 

 

Los 3 – Objektplanung Freianlagen gem. §38 ff HOAI sowie ggf. § 41 ff HOAI 

 

Die Beauftragung der Planungsleistungen erfolgt stufenweise. Mit Abschluss des 

Planervertrages werden zunächst die für das BV erforderlichen Planungsleistungen 

bis einschließlich LPH 4 verbindlich beauftragt. 

 

Die Beauftragung der LPH 5-9 erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt, sofern 

das Projekt realisiert werden kann (Fördermittelvorbehalt, Vorbehalt der 

gesicherten Finanzierung) und soweit kein wichtiger Grund einer Beauftragung 

entgegensteht. 

 

Die Mitwirkung bei der Kredit- und Fördermittelbeschaffung ist Grundanforderung an 

das Planungsbüro und stellt keine besondere Leistung dar. 

 

Aufgabenstellung für die Objektplanung Gebäude ist die Untersuchung und 

Präsentation von 3 Varianten in der LPH 2. 

 

Eine Variante soll dabei die Integration eines im August‘23 fertiggestellten und in 

Nutzung befindlichen Schul- und Hortmodulbaus sein mit ca. 410m² Nutzfläche. Die 

Versetzbarkeit war Grundvoraussetzung bei der Errichtung. 

 

Im Rahmen der Variantenuntersuchung ist eine Integration in den in Massivbauweise 

zu errichtenden, sowie alternativ in den als Komplettmodulbaulösung zu errichtenden 

Schulbaukörper zu prüfen (Grundriss + Ansicht Modul siehe Seite 5 + 6).  
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Beginn des Vertrags: nach Vertragsabschluss 

 

Die Baugenehmigungsunterlagen sind bis zum 30.04.2026 fertigzustellen. 

 

 

Hinweis für Objektplanung Gebäude und Tragwerk sowie HLS: 

 

Das Gebäude soll alle aktuellen technischen und energetischen Anforderungen an 

einen Neubau erfüllen:  

 

Passivhausbauweise mit Low-Tech-Gebäudetechnik, zirkuläres Bauen mit 

ökologischen Baumaterialien, PV-Anlage auf das Dach, ggf. BIPV, regenerative 

Gebäude-Energie-Abdeckung, sommerlicher Wärmeschutz ggf. mittels natürlicher 

Verschattung z.B. Fassadenbegrünung, Lüftungsanlage etc.  

 

 

Hinweis für Objektplanung Freianlagen: 

 

Das zu planende Außengelände hat eine zentrale Funktion für die Gesundheit der 

Schüler/innen und prägt das Schulklima, Sozialverhalten und die Lernmöglichkeiten 

in der Grundschule entscheidend mit. Entsprechend soll der Außenbereich gestaltet 

werden.  

 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich in unmittelbarer Nähe zum 

Grundschulneubau zwei Sporthallen sowie das Sportstadion befinden. Auch die 

angrenzenden Parkplatzflächen sind als gegeben zu berücksichtigen. 

 

Bei der Entwässerungsplanung soll die Einleitung des Niederschlagswassers in den 

angrenzenden Teich geprüft werden. 
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Zu versetzendes Hortmodul: 
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Grundriss Modul: 

 


